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INFORMAZIONE

Der an sich aufgrund des Haager
Abkommens zulässig bewaffnete Schutz
von Kulturgütern kann angesichts der
schweizerischen Verhältnisse nicht
dem mit Kulturgüterschutz betrauten
Personal übertragen werden, hat doch
unser Zivilschutz ausdrücklich keine
Kampfaufgaben. Ob im aktiven
Dienst ein solcher bewaffneter Wachdienst

von der Polizei oder von der
Armee wahrgenommen werden könnte,

ist sicher etwas fraglich. Diese
Angelegenheit musste nach Massgabe
der dannzumaligen Verhältnisse von
Fall zu Fall zwischen den interessierten

Stellen abgesprochen werden. Unter

diesen Umständen verzichten wir
auf einen entsprechenden Hinweis in
der Verordnung.

Massnahmen zum Schutze der Kulturgüter;

sie steht dabei nicht im Widerspruch

zum Kulturgüterschutzgesetz
(KGSG). Diese Verantwortung
basiert vielmehr auf dem dauernden
Verfügungsrecht, welches die Eigentümer

und Besitzer über ihre Kulturgüter

haben.
Im übrigen ist man davon überzeugt,
dass ein effizienter Kulturgüterschutz
letzten Endes nur dann zum Tragen
kommen wird, wenn die Eigentümer
und Besitzer eng mit den zuständigen
Behörden in Bund, Kantonen und
Gemeinden auf der Grundlage eines

möglichst einfachen und flexiblen
institutionellen Rahmens, der jeweils
den örtlichen Gegebenheiten angepasst

werden kann, zusammenarbeiten.

Der Grundsatz, wonach der Kulturgüterschutz

primär im Rahmen von
speziell bestellten Betriebsschutzorganisationen

(BSO) nach der
Zivilschutzgesetzgebung sichergestellt werden
soll, ist nicht neu (vgl. dazu Art. 9 und
10 der geltenden KGSV). Mit der
vorgeschlagenen Lösung dürfte es

möglich sein, die Kulturgüter einer
oder mehrerer Gemeinde(n) ange¬

messen zu erfassen. Darüber hinaus
besteht durchaus die Möglichkeit, im
Schosse der Zivilschutzorganisation
der Gemeinde Sachverständige zu
bestimmen, die sich beispielsweise mit
der Koordination zwischen den einzelnen

KGS-BSO (z.B. von Museen,
Bibliotheken, Archiven, Kirchen,
Schlössern, zusammengelegten
Einzelobjekten usw.) befassen oder sich
einzelner Objekte, die keiner BSO
zugewiesen werden können,
annehmen.

Wenn immer möglich sollte für den
Kulturgüterschutz schutzdienstpflichtiges

Personal rekrutiert werden, wobei

gegebenenfalls auch von der
Übernahme der freiwilligen Schutzdienstleistung

Gebrauch zu machen wäre.
Denkbar ist aber auch, dass zum
Beispiel in einem Museum nicht
schutzdienstpflichtige Bedienstete aufgrund
ihrer Anstellungsverhältnisse in
Friedenszeiten wie auch im aktiven Dienst
mit Kulturgüterschutzaufgaben
betraut werden. An die Kosten für die
Ausrüstung, die Ausbildung und den
Einsatz dieses Personals könnten aber
grundsätzlich keine Beiträge der
öffentlichen Hand gewährt werden.

KGS-Broschüre
red. Einige Abschnitte des Einführungsartikels

über den Kulturgüterschutz (KGS) sind
der Broschüre «Kulturgüterschutz» entnommen,

die soeben vom Informationsdienst
des Bundesamtes für Zivilschutz (BZS)

herausgegeben worden ist. Die Broschüre ist

als theoretische Einführung in Geschichte,
Ziele, Organisation und Massnahmen des

Kulturgüterschutzes gedacht. Sie richtet
sich in erster Linie an den KGS-Spezialisten,
welcher sich eine Grundlage für seine
Aufgabe erarbeiten möchte.
Exemplare sind erhältlich bei: BZS, Dienst
für Kulturgüterschutz, Monbijoustrasse 91,
3003 Bern.

In Anbetracht der Vielzahl der in der
Schweiz vorhandenen Kulturgüter ist

es nicht möglich, alle Schutzmassnahmen

finanziell zu unterstützen. Einmal

muss sich der Bund auf den

Schutz vor den Auswirkungen bewaffneter

Konflikte beschränken. Zum
andern kann er bei der Beitragsleistung
nur Kulturgüter von nationaler und

regionaler Bedeutung berücksichtigen.

RIVAREX SA
Votre spécialiste en Suisse romande pour
l'installation d'abris publics et postes de
commandement pour protection civile.

Listes de références et documentation à

disposition.

RIVAREX SA, 2024 Saint-Aubin NE
Téléphone 038 55 17 77, Rue de la Gare 28

Succursale 1349 Penthaz VD
Téléphone 021 87 03 42, Route de la Graviere

Télex CH 952939

Die Vertrauensfirma für Ihre
Sicherheitsprobleme

Alarmanlagen
Türfernsehsprechanlagen
Fernsehüberwachungen
Notstromleuchten

SICHERHEITSTECHNIK

SM Riedtlistrasse 8

8042 Zürich

Tel. 01/36317 69

10 Zivilschutz 3/85


	...

